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I .  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufslchtlichen Zulassung isl die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtlicho Zulassung wird unbeschadet der Rochte Dritter,
insbesondere privater Schuizrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehendor Rogolungen in den "Besonderen Bestimmungenn, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervietfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemoinon
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung müsson den Hinweis "Vom Deutschen lnstitut für Bautechnik
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enlhalten.

Die allgemeine bauaufsichlliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauautsichtlichen Zulassung können nachträglich
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erl '{,':;J
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I I .  BESONDEHE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand
Der BEVER-Dübelanker Typ ZV und Typ ZV-Welle (nachfolgend Dübel genannl) besteht
aus einer Dübelhülse aus Polyamid und einem Drahtanker aus nichlrostendem Stahl. Die
Dübelhülse wlrd durch Einschlagen des Drahtankers gespreizt.
Auf der Anlage 1 ist der Dübel irn oingebauten Zustand dargestellt.

Anwendungsbereich
Der Dübel darf nur zur Verankerung von Vormauerschalen in Normalbeton und
Mauerwerkswänden verwendet werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich der
Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion einschließlich des Dübels geslelll
werden. Dio für den Dübel zulässigen Verankerungsgründe sind in Abschnitt3.1.1,
Tabelle 3.1, angegeben.
Bei Verankerung der Dübel in Mauerwerk dürfen die Dübel nicht in Lagor- oder Stoßlugen
gesetzt werden, Der Abstand der Dübel zu den Steinrändern muss mindestens 3,0 cm
betragen.
Enlsprechend DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt8.4.3.1 e) ist nachgewiesen, dass die
Verankerung eine Zug- und Druckkraft von mindostens 1 kN bei 1,0 mm Schlupf ie Dübel
aufnimmt.

Bestlmmungen für das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Der Dübel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben der
Anlagen entsprechen.
Der Werkstoff der Dübelhülse sowle die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des
Dübels müssen den beim Deutschen lnstitut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle
und der lremdüberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

2,2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Verpackung und Lagerung

Der Dübeldarf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.
Die Dübelhülse ist unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern, Sie
Einbau weder außergewöhnlich getrocknot noch gofroren sein.

2.2.2 Kennzelchnung
Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Dübel muss vom Hersteller mit dem
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichenl nach den Übereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist auf der Verpackung das Werk-
zeichen, die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung des Dübels
anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausselzungen nach
Abschnitl 2.3 erlüllt sind.
Der Dübel wird nach dem Typ bezeichnei: z. B. ZV.
Die Farbe der Dübelhülse ist natur/weiß.
Jeder Dübelhülse ist das Werkzeichen und die Zahlengruppe 418 (4 rnm Drahtanker/8 mm
Bohrernenndurchmesser) nach Anlage 2 einzuprägen.

2.1
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2.3 Überelnstlmmungsnachwels
2.3.1 Allgemeines

DIe Bestätigung der Übereinstimmung des Dübels mit den Bestimmungen, dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss lür jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertlfikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmäßigen Fremdirberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Dübels nach
Maßgabe der folgendsn Bestimmungen erfolgen,
Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller., des
Däbels eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Übereinstirnmungszortifikats zur Kenntnis zu geben'

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist elne werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch'
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Übenwachung der Produktion vorstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeftihrten
Maßnahmen einschließen.
Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beirn
Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachonden Stelle hinterlegte
Prülplan maßgebend.
D.ie Aufzeichnunoen sind mindestens frinf Jahre aufzubewahren und dor für die Frernd'
überwachung ein-geschalteten Übenrvachungsstelle vorzulegen. Sle sind dem Deutschen
Institut für Bäutechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenügendem Prülergebnis slnd vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprochen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschiossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich
zu wiederholen.

2.3.3 Fremdübenrvachung
ln jedem Herstellwerk ist dio werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdübe-
nruachung regelmäßig zu überpriifen, mindestens jedoch zweimal jährlich.
lm Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Dübel durchzuführen und es
müssen auch Proben für Stichprobenprülungen..entnommen werden. Die Probenahme
und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Frir Umfang, Art und Häufigkeit der FremdrJberwachung ist der beim Deutschen lnstitut für
Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.
Die Ergebnisse der Zertifiziorung und Fremdüberwachung sind mindestens f
aufzuböwahren. Sie sind von Uei Zertitizierungsstelle bzw. der Ünerwachu4grd
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten
Verlangen vorzulegen.

I leu tseh ls  1 r r , , l i t t : f  i
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3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Entwurt
Ftir den Dübet slnd die Anwendungsbodingungen nach DIN 1053-1;1996-11,
Abschnitt 8.4.3 einzuhalten.
Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten, dgr Bauteilabmessungen urd
Toleranzen sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzuferligen.
In der nachfolgenden Tabelle 3.1 ist der zulässige Verankerungsgrund ftir den BEVER-
Dübefanker Typ ZV und ZV-Welle angegeben.

Tabelle 3.1 Zulässiger Verankerungsgrund

Verankerungsgrund r) Dübeltyp
1 Normalbeton 2)

r 2 B 15 nach DIN 1045
t > C12115 nach DIN 1045-1:2001-07

BEVER-Dübelanker
Typ ZV

und Typ ZV-Welle

2 Vollziegel2) nach
r  DIN 105
r DIN V 105-1:2002-06
r DIN V 105-100:2005-10

EMz12
BEVER-Dübelanker

Typ ZV
und Typ ZV-Welle

3 Kalksandvollstelne t) nach
.  DIN 106
. DIN V 106-1:20O3-O2
r DIN V 106:2005-10

EKS12
BEVER-Dübelanker

Typ ZV
und Typ ZV-Welle

1) Für Mauerwerkswände muss die Mörteldruckfestigkeit mindestens den Anforde-
rungen an Normalmörtol der Mörtelgruppe ll, für Dünnbett- oder LeichtmÖrtel nach
DIN 1053-1:1996-11, Anhang A.3 bzw. DIN V 18580:2004-03 entsprechen.

3,2 Bemessung
3.2.1 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren
örtlichen Krafteinleitung in don Verankerungsgrund ist erbracht,
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten lm Bauteil ist nachzuweisen,

3.2.2 Montagekennwerte, Dübelabstände und Bauteilabmessungen
Dio Montagekennwerte und die erJorderlichen Achs- und Randabstände sowie
Mindestbauteildicken sind auf der Anlage 3 angegeben. Hinsichtlich der Definition
Maße siehe Anlagen 1 und 3.

4 Bestimmungen für die Ausführung

Allgemelnes
Der Diibel darf nur als seriengemäß gelieferte Befestigungseinheit (vormontiert oder
zusammen verpackt) verwendet werden.
Die Montage des zu vorankernden Dübels ist nach den gemäß Abschnitt 3.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen und der Montageanweisung der Firma sowie mit dem mit-
gelieferten Setzwe rkzeu g ( Einsch lagrohr) vorzunehrnen.
Vor dem Setzen des Dübels ist anhand der Bauunterlagen oder durch
suchungen der Baustoff, die Festigkeitsklasse und ggf. die
rungsgrundes f estzustel len.

die
der

4.1
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4.2 Bohrlochherstellung
Die Lage des Bohrlochs ist bei bewehrten Betonwänden mit der Bewehrung so
abzustlmmen, dass eine Beschädlgung der Bewehrung vermieden wird.
Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes je nach Bohr-
maschino mit Hartmetall-Hammerbohrern bzw. Hartmetall-Schlagbohrern zu bohren.
Dle Mauerbohrer aus Hartmetall mtlssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen
Instiluts lür Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die "Kenn-
werte, Anlorderungen und Prüfungen von Mauerbohren mit Schneidkörpern aus Hart-
motall, die zur Horstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendel werden',
Fassung Januar 2002 entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkennwerte ist enlsprechend
Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen.
Der Bohrernenndurchmesser und die Bohrlochtlefe nach Tabelle 2, Anlage 3 sind
einzuhalten.
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
Bei einer Fehlbohrung lst ein noues Bohrloch im Abstand von mindestens 1 x Tiefe der
Fehlbohrung anzuordnen, wobei als Größtabstand 5 x DübelauBendurchmesser geni,igt.

4,3 Setzen des Dübels
Beim Einschlagen der Drahtanker darf die Temperatur des Verankerungsgrundes nicht
unter 0 "C liegen.
Die Dübethülse muss sich von Hand oder unter nur leichtem Klopfen über den Drahtanker
in das Bohrloch einsetzen lassen. Der Drahtankor wird mit Hllfe des Selzwerkzeuges in
die Dübelhülse eingeschlagen.
Das zugehörige Setzwerkzeug (Einschlagrohr) ist entsprechend dem vorhandenen
Abstand der Mauerwerkschalen zu wählen.
Der Dübel ist richtig verankert, wenn nach dem Einschlagen das Setzwerkzeug auf dem
Dübelrand aufsitzt.
Die Dübelhülse darf nur einmal montieil werden.

4.4 Kontrolle der Ausführung
Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von DÜbeln
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger
Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat lür die ordnungsgemäße
Ausführung der Arbeiten zu sorgon.
Während der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen über den Nachweis
des Verankerungsgrundes (Betonfestigkeitsklasse bzw. Mauerwerksart und
-festigkeitsklasse) und dle ordnungsgemäße Montage der Dübel vom Bauleiter oder
seinem Vertreter zu lühren. Die Aufzsichnungen müssen während der Bauzeit auf der
Baustelle bereitliegen und sind den mlt der Bauiiberwachung Beauftragten auf Verlangen
vorzulegen. Sie sind ebenso wie dle Lieferschelne nach Abschluss der Arbeiten
mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.

Feistel
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